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Mgetitetoe

Organ bet fdjtueUertfdjett Irmec.

per Sdjttmj. iitUitärjritfdjritt XXXVm. ^oljrflottfl.

tBafet XVIII. Sa^tgatiö. 1872. Nr. 13.
©rfdjetnt in wöchentlichen -Kümmern, ©er SBrei« per ©emcflcr (fl franfo burdj bfe ©cbweij gr. 3. 50.

©ie tBeftetlungcn werben blreft an bie „©chwelabanferiftie SBerlag«feuä)IjatioMmß in SBafcl" abrcffltt, ber »Betrag wirb
bei ben auswärtigen Slbonncnten burd) SJcadjualjme ertjoben. 3m Slu«lante ncljmen alle SBucfjbanbtungcn SBeftettungcn an.

SBctantwottlldje Sftebaftlon: Dberft SBiclanb unb ÜÄajor »on iSIggcr.

3ffl)alt: Ucber blc SKeorganlfation ber Slrmee, mit befonbercr 'Bcrütfjtdjtfguug bei Sßfetbebcfdjaffung. — ©fe gormatlon bei
Jtompagnie» Äolonne. (gottfefcung.) — ©tefan SPattcr ». Äapolna, Ucber ben ©ebrauefj bet Äartätfdjgefdjüjje. — 3- ». Söerbij

bu SBerttol«, ©tublen über Xiuppenfübrung. — Äieiäfdjrelben be« eibg. äJItlitätbcpartcment«. — (Slbgenoffenfdjaft: Deffenttlctje

Dulttung ter ©t. ©alllfdjen Sffifnfelrictftiftung. SBunce«ftabt: ©a« eibg. SMilltärbepartcuicnt. SBern: SBeridjt über blc ©djlefj»
Übungen. — Slu«lanb: granfrelch.: SJccue« Steglement für Äa»aü"ctie. Sffiaffentecbnffdje«. ©a« 3»nrnat „L'armee". Dcftrcidj:
Uebungen bc« ©eneralftabe«. Preußen: Seiftung«fäfjigfelt bei (Sifciibabncn. 3ut SBcwaffnungSftage. ©epäcfwagen. — SBerfdjtc»

bene«: Sur SBelageiung »on ©trafjburg. Sßerg al« SBcrbanbmittel für SJSunben.

Heber Vxt fteorgatttfatton ber Slrmw, nttt fc-
fonpewr 0ttu#ct)ttßun0 bar Pfertfbtfdjoffung.

3)a« Organ bet SBlener mititär*wffTenfcbaftlichen

Berein«, Sabrgang 1871, enthält einen Sluffaft über

SRltijen, weldjer Im gegenwärtigen 3?ltynnft, wo

bie SReorganlfation unfere« SBehrWefen« in'« SDerf

gefeftt werben foU, um fo mehr Berücfftcbtlgung »er*

btent, al« beffen Berfaffer »iel ©tjmpatbie für bie

©cbweij geigt, aber bei aüer Slnerfennung ber »or*

jüglicben friegerlfchen ©igenfebaften, bie unferm Bolle

Innewohnen, boeb ju bem Urtheit gelangt: unfere'
ßeute'werben bra» unb waefer fechten
unb fierben, aber ftegen werben fle nicht.
— JDlefen bebenfltcben Slu«fpruch grfinbet er nicht

fowohl auf bie SRängel, welche bei ben füngften

Sruppenaufgeboten ju £age getreten nnb »om Bun*
bc«ratbe, befonber« aber »om Oberbefehlshaber mit

anerfennen«wertbem greimuth, aber auch mit beißen*

ber ©cbärfe gerügt worben flnb, fonbern befonber«

auf folgenbe Bunfte:
1. Befifte bie ©cbweij felbfl für Ihre fleinen &xoede

ju wenig SReiterel unb

2. feine ©abre«,
3. fei ber bem SRllijmanne ertbellte mllltärifche

Unterricht ein burdrou« unjulängllcher, benn

wenn einer ein £anbwerf ober eine Äunft burch

jwei SRonate übe, fo fonne er fle nicht fo trel*

ben, wie ein anberer »on benfelben gäbtgfetten,
ber Ihr brel Sabre lang obliege.

ad 1.

Slllerblng« hat man Im Saufe be« franj6fifcb*beut=

feben Äriege« »on 1870 unb 1871 ben Stuften einer

jablreicben, trefflich auSgebilbeten unb mit au«bauern*

ben Bferben »erlebenen «Reiterei ju würbigen gelernt

unb Ift nicht nur ba« nach bem preußtfcb*ofiretcbifchen

Ärfege »on 1866 »ielfeitig genährte Borurtbell, ber

©ebraueb ber weittragenben unb fcbncHfchleßenben

#anbfcuerwaffen unb bie Sreffffcberbelt ber gejoge*

nen ©efchüfte auf fehr große ©ntfernungen, fowie

Ihre »erbeerenbe SBirfung werbe bie SRolle ber SRel*

terel in fehr bebeutenbem SRaße befchränfen unb bie

SRebuflion ihrer &aty Im ©efolge haben, ganj »er*

fchwuttben, fonbern man hat bie Ucberjeugung ge*

Wonnen, baß fünftfg ber Slu«bllbung be« SRelter«

unb ber Slbrichtung be« Bferbe« noch mehr S^t unb

Slufmerffamfelt gefebenft werben muffe, at« bi«anhin,

um ben fehr geftetgerten Slnforberungen ber gegen*

wärtigen Kriegführung an bie geifiige unb pböflfcbe

Eücbtfgfeit be« SRanne« unb an bte 2>reffur unb

Slu«baitcr feine« Bf«be« ju genügen. ©« ift nun

atlerbing« richtig, baß feit ber in golge ber beab*

flcbtigten ©infübrung be« Äarabiner« bei unferer

Äaöaöerie »on 6 auf 9 Sßochen au«gebehnten SRe*

fruteninftruftlon unb be« bahel jur Slnwenbung ge*

fommeneu Slbrid)tung«föfiem« be« um unfer SReiter*

wefen »Iel »erbienten Dberften Dulnelet unfere J?a*

»aßerle. namhafte gortfebritte gemad)t hat, allein

Wenn auch bie Stelter für ihren SXenfi gehörig au«*

gebilbet wären, fo fönnen e« ihre Bferbt «m fo »es

niger fein, al« eine jlemlicbe Slnjahl berfelben wegen

fehlerhaften Baue« unb mangelnber Slu«bauer nicht

jum Sleitbienfte taugt unb »iele Sftemonten, toeit ju
•jung unb gu fchwach, mehrere SBochen »on ber ohne*

hin »iel ju furjen 3nftruftlon«jelt Im Äranfenjlatle

jubringen, ©chon feit mehr benn jwanjig 3abren

wirb »on erfahrenen SRltltär« bte Beftlmmung be«

Berwaltung«regtement«, welche bte Slufnahme jum
SRllltärblenfte »on Bf«ben unter 5 Sahren geftat*

tete, al« böehft nachtheilig für ten SMenft unb ben

gi«fu« bargeftetlt, aber »{«anbin ohne ben gehofften

©rfolg. 3Me bi«her al« etwelchen ©rfaft für bie jur
Slu«bllbung für SRelter unb Bf«b alljufnapp juge*
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Ueber die Reorganisation der Armee, mit be-

sonderer Berücksichtigung der Pferdebeschassung.

DaS Organ des Wiener Militär-wissenschaftlichen

Vereins, Jahrgang 1871, enthält einen Aufsatz über

Milizen, welcher im gegenwärtigen Zeitpunkt, wo

die Reorganisation unseres Wehrwescns in's Werk

gesetzt werden soll, um so mehr Berücksichtigung

verdient, als dessen Verfasser vicl Sympathie für die

Schweiz zeigt, aber bei aller Anerkennung der

vorzüglichen kriegerischen Eigenschaften, die unserm Volke

innewohnen, doch zu dem Urtheil gelangt: unsere'
Leute'werden brav und wacker fechten
und sterben, aber siegen werden sie ntcht.

— Diesen bedenklichen Ausspruch gründet er nicht

sowohl auf die Mängel, welche bei den jüngsten

Truppenaufgeboten zu Tage getreten nnd vom

Bundesrathe, besonders aber vom Oberbefehlshaber mit

anerkennenswerthem Freimuth, aber auch mit beißender

Schärfe gerügt worden find, sondern besonders

auf folgende Punkte:
1. Besitze die Schweiz selbst für ihre kleinen Zwecke

zu wenig Reiterei und

2. keine Cadres,
3. sei der dem Milizmanne ertheilte militärische

Unterricht ein durchaus unzulänglicher, denn

wenn einer ein Handwerk oder eine Kunst durch

zwei Monate übe, so könne er ste nicht so

treiben, wie ein anderer von denselben Fähigkeiten,
der ihr drei Jahre lang obliege.

aà 1.

Allerdings hat man tm Laufe des französisch-deutschen

Krieges von 1870 und 1871 den Nutzen einer

zahlreichen, trefflich ausgebildeten und mit ausdauernden

Pferden versehenen Reiterei zu würdigen gelernt

und ist nicht nur das nach dem preußisch-östreichischen

Kriege von 18ö6 vielseitig genährte Vorurtheil, der

Gehrauch der weittragenden und schncllschießenden

Handfeuerwaffen und die Treffsicherheit der gezogenen

Gcschütze auf schr große Entfernungen, sowie

ihre verheerende Wirkung werde die Rolle der Reiteret

in sehr bedeutendem Maße beschränken und die

Reduktion ihrer Zahl tm Gefolge haben, ganz

verschwunden, fondern man hat die Ueberzeugung

gewonnen, daß künftig der Ausbildung des Reiters

und der Abrichtung deö Pferdes noch mehr Zeit und

Aufmerksamkett geschenkt werden müsse, als biSanhin,

um den sehr gesteigerten Anforderungen der

gegenwärtigen Kriegführung an die geistige und physische

Tüchtigkeit deö Mannes und an die Dressur und

Ausdamr seines Pferdes zu genügen. ES ist nun

allerdings richtig, daß seit dcr in Folge der

beabsichtigten Einführung des Karabiners bei unferer

Kavallerie von 6 auf 9 Wochen ausgedehnten

Rekruteninstruktion und des dabei zur Anwendung
gekommenen Abrichtungssystems des um unser Reiter-

wesen viel verdienten Obersten Quinclet unsere

Kavallerie, namhafte Fortschritte gemacht hat, allein

wenn auch die Reiter für ihren Dienst gehörig

ausgebildet wären, so können es ihre Pferde um so

weniger sein, als eine ziemliche Anzahl derselben wegen

fehlerhaften Baues und mangelnder Ausdauer ntcht

zum Reitdienste taugt und viele Remonten, weil zu

jung und zu schwach, mehrere Wochen von der ohnehin

viel zu kurzen Jnstruktionszeit im Krankenstalle

zubringen. Schon seit mehr denn zwanzig Jahren

wird von erfahrenen Militärs die Bestimmung des

Verwaltungsreglements, welche die Aufnahme zum

Militärdienste von Pferden unter S Jahren gestattete,

als höchst nachtheilig für den Dienst und den

Fiskus dargestellt, aber bisanhin ohne den gehofften

Erfolg. Die bisher als etwelche« Ersatz für die zur

Ausbildung für Reiter und Pferd allzuknapp zuge-
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meffene 3eit angewanbten SRittel, wie BrämlenauS*
thtllungen für gute« SReiten ober für au«gejeid)nete

Setfiungen ber Bfarbe unb bie Slbhaltung »on Sßett*

rennen, womit In ber SBefifcbweij ber Slnfang ge*
macht worben ifi unb im Saufe ter letjten 3abre
brei folche, Je einer in ©Itten, $erl«au unb SBinter*

tbur fiattgefunten haben, tonnen jwar einen forbern*
ben Sinftuß ausüben, aber boch gewiß nicht genügen,

um unfere [Reiterei auf tie Stufe ber Braucbbaifeit

ju bringen, auf welcher biefe SBaffe In unfern Stach*

barftaaten, namentlich in Breußen fleht unb auch

jur ©rfüllung ihrer Slufgabe im Äriege fteben muß.

SMefe Shatfacbe wirb »on unfern SReiterofftjieren fo

lebhaft empfunben, baß fte ftch ernftlich um Slb*

hülfe ber beftebenben Uebelftänbe bemühen 5 In feiner

Jüngften Berfammlung ift benn auch ber oftfdjwei*
jertfebe Äa»aQerie»erein ju tem rationellen Slntrag
gelangt, 'bte Bferbe für unfere SReiterei burch ben

Bunb anjufdjaffen, in ber SRegieanftalt ju brefftren
unb fle bann gegen einen, ihrem SBertb entfprechenben

Brei« unb gewiffe, beren gute ©rhaltung ftchernbc

Bebingungen In ten Beftft ber ÄaüaHeriftcn über*

gehen ju laffen. Äommt biefer Borfdjlag jur Slu«*

fübrung, fo werben wir frieg«bienfttauglld)e ÄaoaÜe*

rlepferbe erhalten unb bie Slu«bilbung ter SReitcr

roefentlld) förbern. 2)enn e« ifi eigentlich eine fon*
berbare 3umutbung au Sebrer, ©cbüler unb Bfert,
baß, wte c« gegenwärtig ber gafl, ter SRefrut, wel*

eher noch gar nicht reiten fann, gleldjjeltig tiefe

Äunft lernen unb fein rohe« Bferb brefftren fön*

nen fod.
Stber nicht nur tie Bferbe ber Äa»allerte laffen

bejüglld) Ihrer Ärieg« btenfltauglicbfeit fehr »iel ju
wünfdjen übrig, aud) bie Befpannungen ber Slrtillerie
entfprechen ihver Beftimmung burcbfcbnlttlid) nidjt.
Slbgefeben »om SRangel an einer btnreicbenben Slb*

richtung fehlt einem großen Sbeil ter Bf«te ber

befpannten Batterien bie erforberliche Äraft unb

5flu«bauer. 2)ie jur SRobillftrung anberaumte 3«'*
Ift In ber SRegel »Iel ju furj, um eine gute Slu«=

wähl unb eine richtige 3ufammenfiellung ter Baare
unb ©efpanne ju geftatten. Bet einem größern Srup*
penaufgebot muffen tn einjelnen Äantonen mehrere

Batterien faft glelchjeitlg mobiliftrt werben 5 tn bie*

fem gaQ »erfcbwlnbet ber Äern »on Bfevben, welche

in Schulen unb SBfeberbolnngefurfen eine, wenn
auch nothbürftige 2)reffur erhalten haben, unb braucht

e« bann hei bem ohnehin unjureidjenben ©rab ber

Slu«bllbung unferer Seute im fahren Sage unb

SBochen, bi« ein rid)tige« 3ufammenwirfen ber Be*

fpannungen erjielt wirb.
Bermanente 3utbellung ber »orbanbenen bienft*

tauglichen Bferbe ju ben befpannten Batterien unb

Berpfticbtunß Ihrer ©Igenthümer, gegen entfprechen*

be« jährliche« SBart* unb angemeffene« SRietbgetb

für leben S)lenjltag fie für bie Uehungen unb ben

Ärieg jur Berfügung ber betreffenben Äorp« ju
ftellen, wären bie geeigneten, aber immerhin etwa«

fojtfpiellgen SRittel, gute Bferbe ju befommen. ®e*

langen wir ju bebeutenber Berlängerung ber SRe*

frutenfcbulen unb SBleberbolung«furfe, fo bürfte ber

8Jtofauf ber erforberltcben Slnjaht »on 2)tenftpferben

auf ©taat«foften anjurathen fein unb e« fragt fich,
ob e« nidjt b>ftd)tlid) be« SMcnfte« unb te« giSfu«
jweefmäßiger wäre, biefem Sßeg ten Borjug »or tem

bisherigen in faft allen gäüen ju geben. Stach be*

entigtem gelbjug würbe ter entbehrliche Sbeil bie*

fer Bferbe »crftelgert; ber SRinbercrlöe wäre faum

größer, al« beim bisherigen Suftem bie Slbfcbäftung«.^

foften, unb würbe tamlt auch tie Urfacbe ju »ieler-
lel Blacfereien, begrünbeten unb unbegrünbrten ;Re*

flamationen tahinfallen.
Um aber ba« erforbcrlidje SRaterlat In jweefent*

fprechenter Dualität tm eigenen Sanbe ju ftnben,
muffen noch weitere Slnftrengungcn jur £>ebung unb

Berbefferung ter Bferbejucbt gemadjt Werten. 2)le

bi«her erreichten ©rfolge ftnb jwar befrtebtgenb, aber

lange nicht tem whflieben Bebürfniß entfprechenb,

unb Werben im ©anb »erlaufen, wenn tie guten
Brobufte immer wieber in'« SluSlanb wanbern unt
ber Slntrag ber Bf"bejud)t Äommiffion, fchon bfe

©In Jährigen aufjufaufen, folebe bi« in'« fünfte 3abr
nad) rationellen ©runbfäften auf ber Shuner Slll*
menb aufjujiehen, bie jur 3'icbt fid) cfgnenben unter
benfelben Bebingungen ben Bffrtejücbtern ju über-

laffen, wie bie« mit ben in ©nglanb erworbeneu

3udjtpfcrben gefebeben, bie übrigen aber ber SRegie

einjuoerleiben ober ju »eräußern — nicht jur Slu«*

führung gelangt. 5)te tagegen erhobenen Bebenfen,
e« würbe biefe SRaßregel ben Slnfauf »on Sllpen
unb eine SReorganifatlon ber Bffrbereg(e=3lnftalt nacb

fleh jlehen, bürften fallen gelaffen Werben, well Sage,

Suft unb Bobcnbcfcbaffenbeft ber Sbuner Slllmenb
bem ©ebelben ber gohten ebenfo förberl'd) fein Wer*

ben, al« ber Sßaitgang auf ten Sllpen, wo bte

nötbige Slufftdit oft mangelt, unb man Weber in
granfreid), nod) in ©eutfcblanb unb Ungarn baran

benft, bie in ben bortigen ©eftnten aufwaebfenben

gohten im Sommer auf Sllpen ju fdjfcfen. ©leich*

jeitig mit ter SReorganifatlon unfere« SBebrwefenS

werten aud) entfpreebente Beränberungen mit ber

Bferberegie*Slnftalt »orgenommen Werben muffen;
übrigen« ift bie Berbinbung biefer mft bem profef^
tirten gobtenbofe nicht unerläßliche« ©rforberniß.

ad 2.

Selber fann bie Behauptung be« |)errn Berfaffer«
be« oben cltirten Slrtifel«, bie ©cbweij befifte feine

eigentlichen ©ibre«, nicht ganj wlberlegt werben.
SDenn troft be« rühmlichen ©Ifer« unb ber »lelen

lnbi»ibuetlen Opfer, welche eine große Slnjabt »on

Dfftjferen unb Unterofftjieren aller SBaffen au«

eigenem Slntrleh für Ihre mllltärifche Slu«bilbung

bringt, fowie ber »on ben oherften SRflitärbehörben

angeorbneten fpejfeKen Äurfe, haben unfere ©abre«

fm SlHgemeinen bodj nfcht ben ©Injluß auf bie

SRannfchaft, wie in SRilijarmeen, in benen biefelben

»ermöge Ihrer längern Bräfenjjeft. Im SMenfie bie

Sebrer unb ©rjleher ber SRefruten unb Ihre gübrer
im gelbe In ber Sbat finb.

ad 3.

Bei allen SBaffen Ift bte gegenwärtige SDauer ber

SRefrutenfchulen burebau« ungenügenb jur ©rlangung
ber nötbigen gerttgfett In ber |)anbbabung ber SBaffen
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messene Zeit angewandten Mittel, wie Prämienaus-
thetlungen für gutes Reiten oder für ausgezeichnete

Leistungen der Pferde und die Abhaltung von

Wettrennen, womit in der Westschweiz der Anfang
gemacht worden ist und im Laufe der letzten Jahre
drei solche, je einer tn Sittcn, Herisau und Winterthur

stattgefunden haben, können zwar einen fördernden

Einfluß ausüben, aber doch gewiß nicht genügen,

um unsere Reiterei auf die Stufe der Brauchbcukeit

zu bringen, auf welcher diese Waffe in unscrn
Nachbarstaaten, namentlich in Preußen steht und auch

zur Erfüllung ihrer Aufgabe im Kriege stehen muß

Diese Thatsache wird von unsern Reitcrofsizieren so

lebhaft empfunden, daß sie sich ernstlich um
Abhülfe der bestehenden Uebelstände bemühen ; in seiner

jüngsten Versammlung tst denn auch der ostschwei-

zertsche Kavallerieverein zu dem rationellen Antrag
gelangt, die Pferde für unsere Reiterei durch den

Bund anzuschaffen, in der Regieanstalt zu drefsiren
und ste dann gegen einen, ihrem Werth entsprechenden

Preis und gewisse, deren gute Erhaltung sichernde

Bedingungen in dcn Besitz der Kavalleristen
übergehen zu lassen. Kommt dieser Vorschlag zur
Ausführung, so werden wir kriegsdiensttaugliche Kavalle-
riepferde erhalten und die Ausbildung der Reiter
wesentlich fördern. Denn es ist eigentlich eine

sonderbare Zumuthung an Lehrer, Schüler und Pferd,
daß, wie eS gegenwärtig der Fall, der Rekrut, welcher

noch gar nicht reiten kann, gleichzeitig diese

Kunst lernen und sein rohes Pferd drefsiren können

soll.
Aber nicht nur die Pferde der Kavallerie lassen

bezüglich ihrer Kriegs diensttauglichkeit sehr viel zu

wünschen übrig, auch die Bespannungen der Artillerie
entsprechen ihrer Bestimmung durchschnittlich nicht.

Abgesehen vom Mangel an einer hinreichenden

Abrichtung fehlt einem großen Theil der Pferde der

bespannten Batterien die erforderliche Kraft und

Ausdauer. Die zur Mobilisirung anberaumte Zeit
ist tn der Regel viel zu kurz, um eine gute
Auswahl und eine richtige Zusammenstellung der Paare
und Gespanne zu gestatten. Bei einem größern
Truppenaufgebot müssen tn einzelnen Kantonen mehrere

Batterien fast gleichzeitig mobilistrt werden; in diesem

Fall verschwindet der Kern von Pferden, welche

tn Schulen und Wiederbolnngskursen eine, wenn
auch nothdürftige Dressur erhalten haben, und braucht

es dann bet dem ohnehin unzureichenden Grad der

Ausbildung unserer Leute im Fahren Tage und

Wochen, bis ein richtiges Zusammenwirken der

Bespannungen erzielt wird.
Permanente Zutheilung der vorhandenen

diensttauglichen Pferde zu den bespannten Batterien und

Verpflichtung ihrer Eigenthümer, gegen entsprechendes

jährliches Wart- und angemessenes Miethgeld

für jeden Diensttag sie für die Uebungen und den

Krieg zur Verfügung der betreffenden Korps zu

stellen, wären die geeigneten, aber immerhin etwas

kostspieligen Mittel, gute Pferde zu bekommen.

Gelangen wtr zu bedeutender Verlängerung der

Rekrutenschulen und Wtederholungskurse, so dürfte der

Ankauf der erforderlichen Anzahl von Dienstpferde«

auf Staatskosten anzurathen seiu und es frägt sich,

ob es ntcht hinsichtlich des Dicnstcs und dcs Fiskus
zweckmäßiger wäre, diesem Weg den Vorzug vor dem

bisherige» in fast allen Fällen zu geben. Nach

beendigtem Feldzug würde der entbehrliche Theil dieser

Pferde versteigert; der Mindercrlös wäre kaum

größer, als beim bisherigen System die Abschätzungskosten,

und würde damit auch die Ursache zu vielerlei

Plackereien, begründeten und unbegründeten
Reklamationen dahinfallen.

Um aber das erforderliche Material in
zweckentsprechender Qualität im eigenen Lande zu finden,
müssen noch weitere Anstrengungen zur Hebung und

Verbesserung der Pferdezucht gemacht werden. Die
bisher erreichten Erfolge sind zwar befriedigend, aber

lange nickt dem wirklichen Bedürfniß entsprechend,

und werden tm Sand verlaufen, wenn die gutcn
Produkte immer wieder in's Ausland wandern und
der Antrag der Pferdezucht-Kommission, fchon die

Einjährigen aufzukaufen, solche bis in's fünfte Jahr
nach rationellen Grundsätzen auf der Thuner
Allmend aufzuziehen, die zur Zuckt sich eignenden unter
denselben Bedingungcn dcn Pferdezücktern zu
überlassen, wie dies mit den in England erworbene»

Zuchtpferden geschchcn, die übrigen aber der Regie

einzuverleiben oder zu veräußern — nicht zur
Ausführung gelangt. Die dagegen erhobenen Bedenken,
es würde diese Maßregel den Ankauf von Alpen
und eine Reorganisation der Pfcrderegie-Anstalt nach

stch ziehen, dürften fallen gelassen werden, weil Lage,

Luft und Bodcnbcschaffcnheit der Thuner Allmend
dem Gedeihen der Fohlen ebenfo förderlich sein werden,

als der Waidgang auf den Alpen, wo die

nöthige Aufsicht oft mangelt, und man weder in
Frankreich, noch in Deutschland und Ungarn daran

denkt, die tn den dortigen Gestüten aufwachsenden

Fohlen im Sommer auf Alpen zu schicken. Gleichzeitig

mit der Reorganisation unsercs Wehrwesens
werden auch entsprechende Veränderungen mit der

Pferderegie-Anstalt vorgenommen werden müssen;

übrigens ist die Verbindung dieser mit dem projektirten

Fohlenhofe nicht unerläßliches Erforderniß.

»à 2.

Leider kann die Behauptung des Herrn Verfassers
des oben citirten Artikels, die Schweiz besitze keine

eigentlichen Cadres, nicht ganz widerlegt werden.

Denn trotz des rühmlichen Eifers und der vielen

individuellen Opfer, welche eine große Anzahl von

Offizieren und Unteroffizieren aller Waffen aus

eigenem Antrieb für ihre militärische Ausbildung
bringt, sowie der von den obersten Militärbehörden
angeordneten speziellen Kurse, haben unfere Cadres

im Allgemeinen doch nicht den Einfluß auf die

Mannschaft, wie in Milizarmeen, in denen dieselben

vermöge ihrer längern Präsenzzeit, tm Dienste die

Lehrer und Erzieher der Rekruten und ihre Führer
im Felde in der That sind.

s.à 3.

Bei allen Waffen tst die gegenwärtige Dauer der

Rekrutenschulen durchaus ungenügend zur Erlangung
der nöthigen Fertigkeit in der Handhabung der Waffen
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unb be« erforberlldsen ©rabe« ber ©uborblnatlon unb

<Dt«jiplin. (S« wäre arge ©etbfttäufrbung, wollte
man auf bfe 3»ttflfgenj, ten SRutb unt bie pb»=

ftfdje Äraft unferer Sruppen bei ihrer gegenwärtigen
SluSbilbung, auf bie »ielett ber Bertheitigung gün*
fHgen B»fltionen unfere« SunteS oter gar auf glftcf*
liehe Äonftellatfonen bie Hoffnung auf ©rfolg grün*
ten, wenn e« fid) efnft um bfe Behauptung unferer
«Reutralltät unb ©elbftftänbigfeit mit ben SBaffen in
ber £>ant hanbeln wirb. 3)er Ärieg »on 1866 in
Böhmen unb in noch Weit böberm SRnße ber große

Äampf ber 35eutfchen gegen bie granjofen »on 1870
unb 1871 hat un« gelehrt, baß nur bfe ©uborbina*
tion »om böcbften bis jum ntcbrigften ©rabe einer

Slrmee, ohne welche aud) bfe heften ftrategifdien unb

taftifchen Slnorbnungen niebt jur ©eltung fommen

tonnen, unb bte ftTammfie SMSjlpHn, bie fo in
glelfd) unb Blut übergegangen iß, baß ber SRann im

brftigfien Äugelrcgen unb halb betäubt »or ©ebreef

feinem gührcr nod) unbebingt falgt unb fefne SBaffe

riditig hanbbabt, bie unerhörteu ©rfolge ber 3)eut*

fchtn, »ornehmlfcb te« preußifeben |)eere« über ba«

wegen feiner ftabiatrit, SluSbauer unb Sapferfeit
berühmte ößreiebifebe unb ba« bleher für unüber*

winblich gehaltene, ehenfaH« äußerfi tapfere, treff*
Heb geübte unb taju noch mit einer überlegenen

geuerwaffe au«gerüfictc franjößfcbe £>ecr ju erjeugen
»erwoebt haben. —

SRöcbten nicht nur unfere SanbeScäler, fontern
aöe ©cbweijer, au« ber Jüngften Bergangenbeit bie

Ucberjeugung fchöpfen, baß unfere Jeftigen SRilltär*
Snftitutfonen ten Slnforberuugcn ber ©egenwart
burdjau« nidjt mehr entfprechen, unb baher »or fei*

nem Opfer an ©elb unb 3cit jurücffcbrcefen, wel*
che« gebraebt werben muß, tamit unfere Slrmee

befähigt werbe, nidjt nur waefer ju fämpfen
unb helbenmüthig ju fterben, fonbern
a u d) j u f i e g e n. H. W.

Ute iFormation irer flompagnte-Äolonne
mit Berücffidjtfgung te« ©rerjler*SReglcment« ber

Infanterie ter ©cbwefj.

(gortfeftung.)

III. ©efetht.

§. 45, 3m Sltlgemeinen.

2)ie ©runtftellutig für ein Bataillon, weldje« fid)

jum ©efeebt formirt, foll bie Slngriffsfolonne fefn,

mit ter ©cbüftenabtbellung an ber Queue.
2)(e Batatflone be« erfreu treffen« gehen, fo lange

fte ftd) in ber BorbereltungSftellung beftnben, in blc

Äompagnfc*Äolonnen gormatton über, unb behnen

ftch fomit in ber ganjen, ihnen angemiefenen Stellung
au«. Sie flehen ten SlngrlffSobjeften ungefähr gegen*

über. 5)er baburd) erlangte Bortheil Ift, taß ta«

Bataillon ftd) mit feinen etnjelnen Äolonnen allen

Serrainformen leicht anfebmiegen fann, leidster

Secfung gegen ta« feintliche geuer ßnbet unb ftcb

bem Sluge be« geinbe« beffer entjieht, hauptfädjHd)
aber Ift her»orjuheben, baß ber ju hefeftenbe SRaum

bei SBeitem größer fein fann, al« wenn ba« Ba*

tafflon In Slnle ftänbe. Sie« ift »on SBichtigfeit,
namentlich In ber 2)efenfi»e hei Befeftung eine« au«*
gebefjnten grontraume«, aber auch im offenfioen Ber*
hältnfß, wenn man ben geinb an »lelen Stellen jur
Berbergung be« wahren Slngriff«punfte« mft wenig
Sruppen befcbäftfgen muß.

SU« ©runbfaft für bie gührung be« wlrfllchen
©efeebt«, fei e« offenfl» ober befenfl», gilt: „Sie
©ntfchelbung ift ftet« fn einem entfcbloffenen Bor*
gehen mit bem Bajonnet, In einer wirtlichen SDro*

hung mit bem Stabfampf ju fucben, nadjbem ber

©egner burd) ein gut geleitete« geuergefecht pbr)ftfcb

unt moralifd) erfchüttert ift. — 2)a« ©ehefmnfß be«

©rfolge« liegt in ber allerbfng« fd)Wlerlgen Bcflfm*
mung te« SRomente«, wann ber Uebergang »om

gerngefedit jum Stabfampf ftattfinben foll, unb ba*

mit ift ber ©rfolg felbft, unter Borau«feftung einer
braoen Sruppe, einjig unb allein in bie B«fönlfd)feit
be« gübrer« gelegt. Slucb bfe tapferfte Sruppe wirb
burch ju frühe« Borbrecben fcbnetlfeuernben hinter*
(abung«gtwehren unb einer nod) unerfchütterten

Sruppe gegenüber feine Stu«flcht auf ©rfolg haben.

3um ©dingen, fowohl be« offenfioen wie be« be*

fenfloen Slngrlff«, tragen bie bld)t hinter ben Sin*

greffenben in Steferoe folgenben Schuften am heften

burch feitwärt« £erborbrecben unb Umfaffen be«

geinbe« bei.

§. 46.
1. geuergefetit in gefdjloffener Drbnung.

SDa« gegenwärtige SReglement fchreibt In ben §§.
221-228 unb 331—333 ba« Saloen* unb SRotten*

feuer »or.
a. 35a« Saloenfeuer.

Obgleich e« einerfeit« unheftrltten ift, baß ©aloen»

feuer, wenn e« gut einfeblägt, eine große, mefft ent*
febeibenbe SBirfung hat unb außerbem ben fehr er*
heblichen Bortheil befiftt, baß bie Sruppe ganj In
ber #anb ihre« gührer« bleibt, ba« geuer alfo
augenblfcflich eingeftellt unb jur Bewegung überge*

gangen werben fann, fo ift anberfett« aber auch nicht

ju »erfennen, taß bfe böebfie ®efecht«bf«jipHn baju
gehört, um mit bem in Sinie entwicfelten BatalHon
ba« Saloenfeuer nur einige 3ftt blnburd) fortfeften

ju fönnen, ohne baß bfe« nicht »on felbft in'« SRotten*

feuer überginge. — 3)er §. 225 fchreibt biefe ftrenge

geuerbi«jiplin »or, ohne welche fefn ©rfolg mit ber

@al»e b enfbar, unb e« fchelnt baher »on böcbfter

SBidJtfgfelt, bie SRefruten in Ihrer erften 8lu«hlt*

bttng unb bie altern Scute tn ben SBleberbolung«*

furfen wieberholt auf bfe Stotbwenbfgfcit biefer SMS*

jiplln aufmerffam ju machen, unb mit ©mft unb

Strenge an fie ju gewöhnen. 3n allen Slrmeen

ift bie Sragweite biefe« ©egenftanbe« binreiebenb er*

fannt, unb wirb burd) »erhältnißmäßig flrenge ©tra*
fen fdjon bei ben grleben«manö»ern barauf hin*

gewirft, bie nötbige SRube unb Slufmerffamfeit bef

Slbgabe ber SRaffenfeuer ju erlangen. — 3m wirf*
liehen Äampfe wirb bfe Slnwenbung ber Saloenfeuer
mit beptoojrtrn Bataitlon«fronten ftet« feine ©cbwle*

rlgfelt haben, unb hier finb e« bie Heineren, beweg*

Itcheren taftifchen Äörper, welche auch hei bem geuer

In gefchtoffener Drbnung bie Borjüge ber »erbefferten
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und des erforderlichen Grades der Subordination nnd

Disziplin. Es wäre arge Selbsttäuschung, wollte
man auf die Intelligenz, den Muth und die

physische Kraft unserer Truppen bei ihrer gegenwärtigen
Ausbildung, auf die vielen der Vertheidigung
günstigen Positionen unseres Landes vder gar auf glückliche

Konstellationen die Hoffnung auf Erfolg gründen,

wenn cs sich einst um die Behauptung unserer

Neutralität und Selbstständigkeit mit den Waffen in
der Hand handeln wird. Der Krieg von 186« in
Böhmen und in noch weit höherm Maße der große

Kampf dcr Dcutfcken gegen die Franzosen von 1870
und 1871 hat uns gclchrt, daß nur dte Subordination

vom höchsten bis zum niedrigsten Grade einer

Armee, ohne welche auch die besten strategischen und

taktischen Anordnungen nickt zur Geltung kommen

könncn, und dic strammste Disziplin, die so in
Fleisch und Blut übergegangen ist, daß der Mann im

heftigsten Kugelregen und halb betäubt vor Scbrcck

feincm Führcr nock unbedingt folgt und seine Waffe
ricktig handhabt, die unerhörten Erfolge dcr Deutschen,

vornehmlich des preußischen Heeres über das

wegen seiner Zähigkeit, Ausdauer und Tapferkeit
berühmte östreicktfcke und das bisher für
unüberwindlich gehaltene, ebenfalls äußerst tapfere, trefflich

geübte und dazu nvch mit einer überlegenen

Feuerwaffe ausgerüstete französische Heer zu erzengen
vermocht haben. —

Möchten »icht nur unsere Landesväter, sondern

alle Schweizer, aus der jüngsten Vergangenheit die

Ueberzeugung schöpfen, daß unsere jetzigen Militär-
Institutionen den Anforderungen der Gegenwart
durchaus ntcht mehr entsprechen, und daher vor
keinem Opfer an Geld und Zeit znrückschrcckcn, welches

gcbracht wcrden muß, damit unsere Armee
befähigt werde, nicht nur wacker zu kämpfen
und heldenmüthtg zu sterben, sondern
auch zu siegen. H. W.

Die Formation der Kompagnie-Kolonne
mit Berücksichtigung des Exerzier-Reglements der

Jnfantcrie der Schweiz.

(Fortsctzung.)

III. Gefecht.

8. 45. Im Allgemeinen.

Die Grundstellung fiir ein Bataillon, welches sich

znm Gefcckt formirt, soll die Angriffskolonne sein,

mit der Sckützenabtheilung an der Queue.

Die Bataillone dcs ersten Treffens gehen, so lange

sie sich in der Vorbercitungsstellung befinden, in die

Kompagnic-Kolonncn Formatton über, und dehnen

sich somit in der ganzen, ihnen angewiesenen Stellung
aus. Ste flehen den Angriffsobjekten ungefähr gegenüber.

Dcr dadurch erlangte Vortheil ist, daß das

Bataillon stch mit scincn einzelnen Kolonnen allen

Terrainformcn lcicht anschmicgcn kann, leichter

Deckung gegen das feindliche Feuer findet und sich

dem Auge des Feindes besser entzieht, hauptsächlich

aber ist hervorzuheben, daß der zu besetzende Raum
bei Weitem größer sein kann, als wenn das Ba¬

taillon in Linie stände. Dies ist von Wichtigkeit,
namcntlich in der Defensive bei Besetzung eines

ausgedehnten Frontraumes, aber auch im offensiven
Verhältniß, wenn man den Feind an vielen Stellen zur
Verbergung des wahren Angriffspunktes mtt wenig
Truppen beschäftigen muß.

Als Grundsatz für die Führung des wirklichen
Gefechts, sei es offensiv oder defensiv, gilt: „Die
Entscheidung ist stets in einem entschlossenen

Vorgehen mit dem Bajonnet, in einer wirklichen Drohung

mit dem Nahkampf zu suchen, nachdem der

Gegner durch ein gut geleitetes Feuergefecht physisch

und moralisch erschüttert ist. — Daö Geheimniß deS

Erfolges ltegt in der allerdings schwierigen Bestimmung

des Momentes, wann der Uebergang vom

Fcrngcfecht zum Nahkampf stattfinden soll, und
damit ist dcr Erfolg sclbst, unter Voraussetzung einer
braven Truppe, einzig und allein tn die Persönlichkeit
des Führers gelegt. Auch die tapferste Truppe wird
durch zu frühes Verbrechen schnellfeuernden

Hinterladungsgewehren und einer noch unerschütterten

Trnppe gegenüber keine Aussicht auf Erfolg haben.

Zum Gelingen, sowohl des offensiven wie deö

defensiven Angriffs, tragen die dicht hinter den An«

greifenden in Reserve folgenden Schützen am besten

durch seitwärts Hervorbrechen unb Umfassen deö

Feindes bei.

§. 46.
1. Feuergefecht in geschlossener Ordnnng.

Das gegenwärtige Reglement schreibt in den F§.
221-228 und 331-^333 das Salven- und Rotten-
feuer vor.

a. Das Salvenfeuer.
Obgleich eö einerseits unbestritten ist, daß Salvenfeuer,

wenn eö gut einschlägt, eine große, meist

entscheidende Wirkung hat und außerdem den sehr

erheblichen Vortheil besitzt, daß die Truppe ganz in
der Hand ihres Führers bleibt, das Feuer also

augenblicklich eingestellt und zur Bewegung übergegangen

werden kann, so tst anderseits aber auch nicht

zu verkennen, daß die höchste Gefechtsdisziplin dazu

gehört, um mit dem in Linie entwickelten Bataillon
das Salvenfeuer nur einige Zett hindurch fortsetzen

zu können, ohne daß dies nicht von selbst in's Rotten-

feuer überginge, — Der §. 225 schreibt diese strenge

Feuerdisziplin vor, ohne welche kein Erfolg mit der

Salve denkbar, und es scheint daher von höchster

Wichtigkeit, die Rekruten in ihrer ersten Ausbildung

und die ältern Leute in den WiederholungSkursen

wiederholt auf die Nothwendigkeit dieser

Disziplin aufmerksam zu machen, und mit Ernst und

Strenge an sie zu gewöhnen. Jn allen Armeen

ist die Tragweite dieses Gegenstandes hinreichend

erkannt, und wird durch verhältnißmäßig strenge Strafen

schon bei den Friedensmanövern darauf
hingewirkt, die nöthige Ruhe und Aufmerksamkeit bet

Abgabe der Massenfeuer zu erlangen. — Im wirklichen

Kampfe wird die Anwendung der Salvenfeuer
mit dcployirten Bataillonsfronten stets seine Schwierigkeit

haben, und hier sind es die kleineren,
beweglicheren taktischen Körper, welche auch bet dem Feuer

in geschlossener Otdnung die Vorzüge der verbesserten
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